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LOHN- UND SPESENLISTE BETREUENDE IN TAGESFAMILIEN 

Der Lohn für Betreuende in Tagesfamilien setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Ferien und 
Feiertage werden mit einem Zuschlag von 11.64% (entspricht 5 ½ Wochen) auf dem Stundenlohn pro Kind 
vergütet.  

Basislohn (ohne Erfahrungszulagen) 

Basislohn pro Kind und Stunde CHF  7.00 

Ferienzuschlag 10.64% (entspricht 5 Wochen Ferien) CHF 0.74 

Feiertagszuschlag 1.00% (entspricht ca. 2.5 Feiertagen) CHF  0.07 

Brutto-Basislohn pro Kind und Stunde CHF  7.81 

 
Beispiel einer 100% Erwerbstätigkeit (ohne Erfahrungszulagen) 

3 Kinder bis 6 Jahre à CHF 7.81 pro Stunde x 3 Kinder x 8 Stunden pro Tag CHF  187.44 

2 Kinder ab 6 Jahre à CHF 7.81 pro Stunde x 2 Kinder x 5 Stunden pro Tag  CHF 78.10 

Bruttolohn pro Tag   CHF  265.70 

Durchschnittlicher Bruttolohn pro Monat (215 Arbeitstage pro Jahr) CHF  4'760.52 
 

Erfahrungsstufen 

Die Erfahrungszulagen werden nach den Kriterien Ausbildung, Berufserfahrung mit Kindern ausserhalb der 
Tagesfamilie und Anstellungsjahren nach aktuellen Vorgaben im Verein Tagefamilien Rapperswil-Jona be-
rechnet. Es gibt neun Erfahrungsstufen mit einem Zuschlag von 10 Rappen pro Stufe. 

 Zuschlag 
(Vergleich 
Basislohn) 

Brutto-Stundenlohn  
pro Kind und Stunde 

Bruttolohn pro Monat 
(Beispiel 100%) 

Lohnsteigerung  
(Vergleich  
Basislohn) 

Basislohn - CHF 7.81 CHF 4'761 - 

1. Erfahrungsstufe CHF 0.10 CHF 7.93 CHF 4'829 1.4% 

2. Erfahrungsstufe CHF 0.20 CHF 8.04 CHF 4'897 2.9% 

3. Erfahrungsstufe CHF 0.30 CHF 8.15 CHF 4'965 4.3% 

4. Erfahrungsstufe CHF 0.40 CHF 8.26 CHF 5'033 5.7% 

5. Erfahrungsstufe CHF 0.50 CHF 8.37 CHF 5'101 7.1% 

6. Erfahrungsstufe CHF 0.60 CHF 8.48 CHF 5'169 8.6% 

7. Erfahrungsstufe CHF 0.70 CHF 8.60 CHF 5'237 10.0% 

8. Erfahrungsstufe CHF 0.80 CHF 8.71 CHF 5'305 11.4% 

9. Erfahrungsstufe CHF 0.90 CHF 8.82 CHF 5'373 12.9% 
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Grundsätze 

 Die Erfahrungsstufe wird jeweils im Jahresgespräch festgelegt. Änderungen erfolgen jeweils auf 
Beginn des neuen Kalenderjahres. Wenn obligatorische Weiterbildungen nicht besucht werden, 
wird das jeweilige Jahr in der Berechnung der Berufserfahrung gestrichen und beginnt von neuem 
mit dem Jahresgespräch. 

 In Ergänzung zur Erfahrungsstufe gibt es folgende Zuschläge: Für die Betreuung von Kleinkindern 
bis 18 Monte gibt es einen Zuschlag von CHF 2.00 pro Betreuungsstunde. Für die Betreuung an 
Sonn- und Feiertagen gibt es einen Zuschlag von CHF 1.00 pro Betreuungsstunde. 

 Wird das Kind vor und nach dem Kindergarten / der Schule (bis 2. Klasse) betreut, erhält die Be-
treuende pro Stunde Abwesenheit CHF 1.00 pro Stunde (Wartefranken). 

 Die Anzahl entlöhnte Betreuungsstunden bemisst sich nach den Angaben im Betreuungsvertrag. 
Weitere Angaben dazu finden Sie im «Reglement Betreuende in Tagesfamilien».  

 Der Verein Tagesfamilien kann den Betreuenden keine Garantie für Betreuungsverträge geben.  

Infrastrukturspesen 

Der Zuschlag für alle mit der Tätigkeit verbundenen Betriebskosten, wie Anteile an Miete, Elektrizität, 
Wasser, Heizung, Reinigungsaufwand etc. beträgt CHF 0.50 pro Kind und Betreuungsstunde. 

Mahlzeitenspesen 

Für den Kindern zur Verfügung gestellte Mahlzeiten erhalten die Betreuenden die folgenden Pauschalen: 

 bis 6 Jahre ab 6 Jahren ab 9 Jahren 

Frühstück CHF 2.00 CHF 2.50 CHF 3.00 

Mittagessen CHF 5.00 CHF 6.00 CHF 8.00 

Nachtessen CHF 3.50 CHF 4.00 CHF 5.00 

Znüni/Zvieri CHF 2.00 CHF 2.50 CHF 3.00 

Sozialversicherungen 

 AHV/IV und ALV-Beiträge werden je zur Hälfte vom Verein Tagesfamilien und den Betreuenden 
getragen. 

 Sofern das AHV-pflichtige Einkommen die obligatorische BVG-Eintrittsschwelle (aktuell CHF 
21'510) übertrifft, sind die Betreuenden BVG-versichert. Die entsprechenden Beiträge werden je 
zur Hälfte vom Verein Tagesfamilien und den Betreuenden getragen. 

 Alle Betreuenden sind gegen Berufsunfälle versichert. Die entsprechende Prämie trägt der Verein 
Tagesfamilien. Betreuende, welche 8 Arbeitsstunden pro Woche arbeiten, sind gegen Nichtberufs-
unfälle versichert. Die entsprechende Prämie trägt der Verein Tagesfamilien. Bei Unklarheiten be-
züglich des Versicherungsschutzes steht die Geschäftsleitung Administration für Fragen zur Verfü-
gung. 

Sonstige Versicherungen 

 Der Verein Tagesfamilien hat eine Betriebshaftpflicht- und Rechtsschutzversicherung abgeschlos-
sen. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Kinderbetreuung in Tagesfamilien. 

  
Sina Eggimann | Geschäftsleitung Finanzen 
Klaus Gebert Strasse 2, 8640 Rapperswil 
info@tagesfamilien-rj.ch | 079 962 85 56 
www.tagesfamilien-rj.ch 


